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Nr. 31 Bayreuth, 16. November 2020

Sitzung des Ausschusses für
Klima, Umwelt, Landwirtschaft

Am Montag, 23. November 2020, um 14:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des
Landratsamtes Bayreuth die

2. Sitzung des Ausschusses für
Klima, Umwelt und Landwirtschaft

statt.
Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Aus
schusses für Klima, Umwelt und Landwirtschaft vom 14.7.2020

2. Bekanntgaben
3. Förderung der Landwirtschaft;

Vergabe der Haushaltsmittel 2020
4. Naturschutz;

Ankauf einer Naturschutzfläche GemarkungPlankenfels
5. Klimaschutzmanagement;

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsfonds der Europäischen Metropol
region Nürnberg

6. Klimaschutzmanagement;
Erstellung einer aktualisierten Energie- und Treibhausgasbilanz

7. Klimaschutzmanagement;
Sachstandsbericht

8. Regionale Entwicklungsagentur;
Primärer Rückgriff aufProdukte aus regionaler Erzeugung durch Ein
richtungen des Landkreises;
Antrag KR Jan-Michael Fischer, KR Matthias Böhner (SPD-Kreis
tagsfraktion) vom 12.7.2020

9. Abfallwirtschaft und Klimaschutz;
Konzeptideen zu einem torffreien Landkreis;
AntragKRHolger Bär (JL-Kreistagsfraktion) vom 26.6.2020

10. Veterinärwesen;
Antrag auf Berichterstattung von KR Michael Lodes, KRWolfgang De
gen, KR'in Simone Kirschner, KR'in Katrin Lang (CSU-Kreistagsfrak
tion) vom 14.7.2020

11. Sonstiges, Anfragen

Bayreuth, 10. November 2020
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

Die Teilstrecke beginnt nördlich der
Grenze zwischen FI.Nr. 506/1 und FI.Nr.
506/6 der Gemarkung Bad Berneck, bzw.
südlich der Grenze zwischen FLNr. 1565/3
und FI.Nr. 1565/4 der Gemarkung Bad
Berneck und endet beim Wendehammer
östlich auf Höhe FI.Nr. 507 und Fl.Nr.
508/1 der Gemarkung Bad Berneck.

Die Länge der umgestuften Teilstrecke
beträgt 0,224 km. Die Straßenbaulast für
die Ortsstraße liegt bei der Stadt Bad
Berneck.

Die Verfügung gilt 14 Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt als be
kannt gegeben.

Die Verfügung kann während der übli
chen Dienststunden im Landratsamt
Bayreuth, Markgrafenallee 5, 95448 Bay
reuth, Zimmer 66, eingesehen werden.

Bayreuth, 5. November 2020
Landratsamt Bayreuth
Dr. Gleißner-Klein
Regierungsdirektorin

Vollzug derWassergesetze;
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes
für die Aschenbrunnenquelle durch die
Stadt Pottenstein

Verordnung

Verordnung des Landratsamtes Bay
reuth über die Festsetzung eines Was
serschutzgebietes für die Aschenbrun
nenquelle in den Gemarkungen Pottens
tein, Prüll, Haßlach und Hohenmirs
berg zur Sicherung der Wasserversor
gung der Stadt Pottenstein

Vom 1. November 2020

Das Landratsamt Bayreuth erlässt auf
grund des § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2

Umstufung eines Teilstückes des öffent
lichen Feld- und Waldweges "Oberer
Binnigweg zur Warmeleite" zur Orts
straße "VordereWarmeleite"

Das Landratsamt Bayreuth hat als Stra
ßenaufsichtsbehörde gem. Art. 7 Abs. 2

Satz 4 BayStrWG eine Teilstrecke des
öffentlichen Feld- und Waldweges "Obe
rer Binnigweg zur Warmeleite" auf der
Teilfläche der FI.Nr. 505, Gemarkung Bad
Berneck, zur Ortsstraße "Vordere Warme
leite" mit Wirkung zum 1.1.2021 umge
stuft.

Inhalt:
Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt, Landwirt
schaft
Umstufung eines Teilstückes des öffentlichen Feld- und
Waldweges "Oberer Binnigweg zur Warmeleite" zur Orts
straße "Vordere Warmeleite"
Vollzug derWasserschutzgesetze;
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Aschen
brunnenquelle durch die Stadt Pottenstein
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und § 52 des Wasserhaushaltsgesetzes -
WHG- vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585),
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes
vom 18. Juli 2017 (BGBl I S. 2771), in Ver
bindung mit Art. 63 des Bayerischen Was
sergesetzes -BayWG- (BayRS 753-1-U)
vom 25. Februar 2010 (GVBIS. 66), in der
Fassung derBekanntmachung vom 21. Fe
bruar 2018 (GVBl S. 48), folgende

Verordnung:

$1
Allgemeines

Zur Sicherung der Wasserversorgung für
die Stadt Pottenstein wird das in § 2 näher
umschriebene Schutzgebiet festgesetzt.

Für dieses Gebiet werden die Anordnun
gen nach den $$ 3 bis 7 erlassen.

$2
Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus

zwei Fassungsbereichen(Zone 1)

einer gemeinsamen
engeren Schutzzone(Zone II)

einer gemeinsamen
weiteren Schutzzone(Zone III)

Die Aschenbrunnenquelle liegt auf
dem Grundstück Flnr. 1149/21, Ge
markung Pottenstein, Stadt Pottens
tein.

Die Doline liegt auf dem Grundstück
Flnr. 7, gemeindefreies Gebiet und Ge
markung Prüll.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und
der einzelnen Schutzzonen sind in
dem im Anhang (Anlage 1) veröffent-

lichten Lageplan eingetragen. Für die
genaue Grenzziehung ist ein Lage
plan im Maßstab 1 : 5.000 maßgebend,
der im Landratsamt Bayreuth und bei
der Stadt Pottenstein niedergelegt ist;
er kann dort während der Dienststun
den eingesehen werden.

Dieser Lageplan ist Bestandteil der
Verordnung.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der •
Bezeichnungen der im Schutzgebiet
gelegen Grundstücke berühren die
festgesetzten Grenzen der Schutzzo
nen nicht.

(4) Die Fassungsbereiche sind durch eine
Umzäunung, die engere und weitere
Schutzzone sind, soweit erforderlich,
in der Natur in geeigneter Weise
kenntlich gemacht.

$3
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen:

(l)Essind

im Fassungsbereich in der engeren in der weiteren Schutzzone
Schutzzone

entspricht Zone I II III

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen

1.1 Aufschlüsse oder Verände- verboten verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der
rungen der Erdoberfläche, ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung
auch wenn Grundwasser
nicht aufgedeckt wird, vor-
zunehmen oder zu erwei-
tem; insbesondere Fischtei-
ehe, Kies-, Sand- und Ton-
gruben, Steinbrüche, Über-
tagebergbau und Torfstiche

1.2 Wiederverfüllung von Erd- verboten nur zulässig
aufschlüssen, Baugruben - mit dem ursprünglichen Erdaushub
und Leitungsgräben sowie im Zuge von Baumaßnahmen, und
Geländeauffüllungen - sofern die Bodenauflage wiederher-

gestellt wird

1.3 Leitungen verlegen oder verboten ---
erneuern (ohne Nm. 2.1, 3.7
und6.ll)

1.4 Durchführung von Bohrun verboten nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe
gen

1.5 Untertage-Bergbau, Tun- verboten
nelbauten

2. bei Umgangmit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1)

2.1 Rohrleitungsanlagen zum verboten
Befördern von wasserge
fährdenden Stoffen nach §
62 WHG zu errichten oder
zu erweitern

2.2 Anlagen nach § 62 WHG verboten nur zulässig entsprechend Anlage 2,
zum Umgang mit wasserge Ziffer 2 für Anlagen, wie sie im Rahmen
fährdenden Stoffen zu er- vonHaushalt und Landwirtschaft (max.1
richten oder zu erweitern Jahresbedarf) üblich sind
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im Fassungsbereich in der engeren in der weiteren Schutzzone
Schutzzone

entspricht Zone I II III

2.3 Umgang mit wassergefähr verboten nur zulässig für die kurzfristige (wenige
denden Stoffen nach $ 62 Tage) Lagerung von Stoffen bis Wasser-
WHG, außerhalb von Anla gefährdungsklasse 2 in dafür geeigneten,
gen nachNr. 2.2 (sieheAnla dichten Transportbehältern bis zu je 50
ge 2, Ziffer3) Liter

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze verboten
und bergbaulicheRückstän
de abzulagern (die Behand
lung und Lagerung von
Abfällen fällt unter Nr. 2.2
undNr.2.3)

2.5 Genehmigungspflichtiger verboten
Umgang mit radioaktiven
Stoffen im Sinne des Atom-
gesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen

3.1 Abwasserbehandlungsanla verboten
gen zu errichten oder zu
erweitern einschließlich
Kläranlagen

3.2 Regen- oder Mischwasser- verboten
entlastungsbauwerke zu
errichten oder zuerweitern

3.3 Trockenaborte verboten nur zulässig, wenn diese nur vorüberge
hend aufgestelltwerdenund mit dichtem
Behälterausgestattet sind

3.4 AusbringenvonAbwasser verboten

3.5 Anlagen zur verboten
- Versickerung von Ab

wasseroder
- Einleitung oder Versi

ckerung von Kühlwas
ser oder Wasser aus
Wärmepumpen ins
Grundwasser zu errich
ten oder zuerweitern

3.6 Anlagen zur Versickerung verboten - nur zulässig bei ausreichenderReini
des von Dachflächen abflie gung durch flächenhafte Versicke
{enden Wassers zu errich rung über den bewachsenenOberbo
ten oder zu erweitern (auf den oder gleichwertige Filteranla
die Erlaubnispflichtigkeit gen'
nach§ 2 Abs. 1 WHG i. V. mit - verboten für Niederschlagswasser
1NWFreiV wird hingewie von Gebäuden auf genutzten Grund-

sen) stücken

3.7 Abwassereinleitungen und verboten nur zulässig zum Ableiten von Abwasser,
zugehörige Anlagen zu wenn die Dichtheit der Entwässerungs-
errichtenoderzu erweitern anlagen vor Inbetriebnahme durch

Druckprobe nachgewiesen und wieder-
kehrend alle 5 Jahre durch Sichtprüfung
und alle 10 Jahre durch Druckprobe oder
anderes gleichwertiges Verfahren über
prüft wird (Durchleiten von außerhalb
des Wasserschutzgebiets gesammeltem
Abwasserverboten)

'sieheMerkblattDWA-M153 "Handlungsempfehlungen zumUmgangmitRegenwasser"

153



- im Fassungsbereich in der engeren in der weiteren Schutzzone
Schutzzone

entspricht Zone I II III

4. bei Verkehrswegen, Plätzenmit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen

4.1 Straßen, Wege und sonstige verboten nurzulässig nur zulässig
Verkehrsflächen zu errich - für öffentliche - für klassifizierte Straßen, wenn die
tenoder zuerweitern Feld- und Wald "Richtlinien für bautechnische Maß-

wege, beschränkt nahmen an Straßen inWasserschutz-
öffentliche Wege, gebieten (RiStWag)" in der jeweils
Eigentümerwege geltendenFassungbeachtetwerden
undPrivatwege - wie inZone II

- bei breitflächi
gem Versickern
des abfließenden
Wassers

4.2 Eisenbahnanlagen zu er verboten
richtenoderzuerweitern

4.3 wassergefährdende aus- verboten
waschbare oder auslaugba
re Materialien (z.B. Schia-
cke, Teer, Imprägniermittel
u.ä.) zum Straßen-, Wege-,
Eisenbahn- oderWasserbau
zuverwenden

4.4 Baustelleneinrichtungen, verboten ---
Baustofflager zu errichten
oder zu erweitern

4.5 Bade-oderZeltplätze einzu verboten nur zulässig mit Abwasserentsorgung
richten oder zu erweitern; über eine dichte Sammelentwässerung
Camping allerArt unterBeachtungvonNr.3.7

4.6 Sportanlagen zu errichten verboten - nur zulässig, wennnachweislich (z.B.
oder zuerweitern durch hydrogeologisches Gutachten)

mit den Belangen des Trinkwasser-
schutzes vereinbar, und mit Abwas
serentsorgung über eine dichte Sam-
melentwässerung unter Beachtung
vonNr.3.7

- verboten für Tontaubenschießanla
genundMotorsportanlagen

4.7 Großveranstaltungen verboten - nur zulässig mit ordnungsgemäßer
durchzuführen (Ausnahme: Abwasserentsorgung und ausrei
übliche Veranstaltungenmit chenden, befestigten Parkplätzen
lokalem Charakter, z. B. (wie z.B. bei Sportanlagen)
Feuerwehrfeste) - verboten fürGeländemotorsport

4.8 Friedhöfe zu errichten oder verboten
zuerweitern

4.9 Flugplätze einschließlich verboten
Sicherheitsflächen, Notab
wurfplätze, militärische
Anlagen und Übungsplätze
zu errichten oder zu erwei
tern

4.10 Militärische Übungen verboten nurDurchfahrtenaufklassifizierten Straßen zulässig
durchzuführen

4.11 Kleingartenanlagen zu verboten
errichtenoderzuerweitern
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im Fassungsbereich in der engeren in der weiteren Schutzzone
Schutzzone

entspricht Zone I II III

4.12 Anwendung von Pflanzen- verboten
schutzmitteln auf Freiland-
flächen die nicht land-,
fors tw i rtschaftl ich oder
gärtnerisch genutzt werden
(z. B. Verkehrswege, Rasen-
flächen, Friedhöfe, Sportan-
lagen

4.13 Düngen mit Stickstoffdün verboten nur standort und nur zulässig bei standort- und bedarfsge
gern bedarfsgerechte rechter Düngung

Düngung mit Mine-
raldünger zulässig

4.14 Beregnung von öffentlichen verboten nur zulässig nach Maßgabe der Bereg-
Grünanlagen, Rasensport- nungsberatung oder bis zu einer Boden-
und Golfplätzen über 1.000 feuchte von 70 % der nutzbaren Feldka-
m" pazität

5. bei baulichen Anlagen

5.1 bauliche Anlagen zu errich verboten nur zulässig
ten oder zu erweitern - wenn kein häusliches oder gewerbli-

ches Abwasser anfällt oder in eine
dichte Sammelentwässerung einge
leitet wird unter Beachtung von Nr.
3.7 und

- wenn die Gründungssohle minde
stens 2 m über dem höchsten Grund-
wasserstand und maximal 4 m unter
Gelände liegt

5.2 Ausweisung neuer Bauge verboten
biete

5.3 Stallungen zu errichten verboten nur zu lässig
oder zu erweitern' - entsprechend Anlage 2, Ziffer 5 oder

- für in dieser Zone bereits vorhandene
landwirtschaftliche Anwesen, wenn
die Anforderungen gemäß Anlage 2,
Ziffer 5 eingehalten werden

5.4 Anlagen zum Lagern und verboten verboten nur zulässig mit Leckageerkennung oder
Abfüllen von Jauche, Gülle, gleichwertiger Kontrollmöglichkeit der
Silagesickersaft zu errich gesamten Anlage einschließlich Zulei
ten oder zu erweitern' tungen

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gär verboten nur zulässig mit Auffangbehälter für
futterbereitung zu errichten Silagesickersaft, Behälter für Anlagen
oder zu erweitern' größer 150m entsprechend Nr. 5.4

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, verboten nur zulässig wie bei Nr. 6.2
Festmist, Gärsubstrat aus
Biogasanlagen und Fest-
mistkompost

6.2 Düngen mit sonstigen orga verboten - nur zulässig aufAcker- und Grünlandflächen, wenn die Stick-
nischen und mineralischen stoffdüngung in zeit- und bedarfsgerechten Gaben erfolgt
Stickstoffdüngern (ohne Nr. und die Düngeverordnung in der jeweils geltenden Fassung
6.3) eingehalten wird und

- verboten auf allen übrigen Flächen einschließlich Brachland

'Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 "Anforderungen an JGS-Anlagen" der Verordnung über Anlagen zum Um
gang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die entsprechenden "Technischen Regeln wassergefährdender Stoffe
TRwS)JGS-Anlagen", DWA-Arbeitsblatt A 792in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die nähere Ausführungen zur baulichen
Gestaltungu. a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und Überwachung enthalten; aufaktuellen Stand gemäß AwSV ist zu achten.
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im Fassungsbereich in der engeren in der weiteren Schutzzone
Schutzzone

entspricht Zone 1 II III

6.3 Ausbringen oder Lagern verboten
von Klärschlamm, klär-
schlammhaltigen Dünge
mitteln, Fäkalschlamm oder
Gärsubstrat bzw. Kompost
aus zentralen Bioabfallanla
gen

6.4 ganzjährige Bodendeckung verboten Sofern keine Nachfrucht folgt, darf der Umbruch von Feldfutter
durch Zwischen- oder und Zwischenfrüchten erst ab 15.10. erfolgen. Eine wegen der
Hauptfrucht nachfolgenden Fruchtart unvermeidbareWinterfurche darf erst

ab 15.10.erfolgen

6.5 Lagern von Festmist, Se verboten verboten, ausgenommen Kalkdünger;
kundärrohstoffdünger oder Mineraldünger und Schwarzkalk nur
Mineraldünger aufunbefes zulässig, soferngegenNiederschlagdicht
tigtenFlächen abgedeckt

6.6 Gärfutterlagerung außer- verboten nur zulässig in allseitig dichten Foliensi
halb von ortsfestenAnlagen los bei Siliergut ohne Gärsafterwartung

sowieBallensilage

6.7 Beweidung, Freiland-, Kop verboten nur zulässig auf Grünland ohne dauer
pel- und Pferchtierhaltung haft flächige Verletzung der Grasnarbe

(siehe Anlage 2, Ziffer 6) oder für beste-
hende Nutzungen, die unmittelbar an
vorhandene Stallungengebunden sind

6.8 Wildfutterplätze und Wild- verboten .
gatter zuerrichten

6.9 Anwendung von Pflanzen- verboten
schutzmitteln aus Luftfahr
zeugen oder zur Bodenent
seuchung

6.10 Beregnung landwirtschaft- verboten nur zulässig nach Maßgabe der Bereg
lieh oder gärtnerisch ge nungsberatung oder bis zu einer Boden-
nutzterFlächen feuchte von 70 % der nutzbaren Feldka

pazität

6.11 landwirtschaftliche Dräne verboten nur zulässig für Instandsetzungs-undPflegemaßnahmen
und zugehörige Vorflutgrä
ben anzulegen oder zu än
dem

6.12 besondere Nutzungen im verboten nur Gewächshäuser mit geschlossenem
Sinne von Anlage 2 Ziffer 7 Entwässerungssystem zulässig
neu anzulegen oder zu er-
weitem

6.13 Rodung, Kahlschlag oder verboten nur Kahlschlag bis 2.000 m2 zulässig (ausgenommen bei Kalami
eine in der Wirkung gleich- täten); sofern eine umgehendeWiederbegrünungmit standortge-
kommende Maßnahme rechtemMischwald erfolgt, istKahlschlagbis 5.000m? zulässig
(sieheAnlage 2, Ziffer8)

6.14 Nasskonservierung von verboten
Rundholz

(2)ImFassungsbereich (Schutzzone I)sind sämtlicheunter denNr. 1bis 6 aufgeführteHandlungenverboten. Das Betreten ist nurzu
lässig fürHandlungen im Rahmen derWassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichenWasserver
sorgung, die durchdieseVerordnung geschützt ist, oder dervon ihmBeauftragten.

(3) DieVerboteundBeschränkungendesAbsatzes 1 und 2 geltenhinsichtlichderNummern 3.6 und 5.1 nicht fürHandlungen imRah
menderWassergewinnung und -ableitung des Trägers der öffentlichenWasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt
ist, oderdervon ihmBeauftragten.
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$4
Befreiungen

(1) Für die Erteilung von Befreiungen
von den Verboten des $ 3 gelten $ 52
Abs. 1 Sätze2 und 3WHG.

(2) Die Befreiungen nach § 52 Abs. 1 Sät
ze 2 und 3 WHG sind widerruflich; sie
können mit Inhalts- und Nebenbe
stimmungen verbunden werden und
bedürfender Schriftform.

(3) ImFalle desWiderrufs kann dasLand
ratsamt Bayreuth vom Grundstück
seigentümer verlangen, dass der frü
here Zustand wiederhergestellt wird,
sofern es das Wohl der Allgemeinheit,
insbesondere der Schutz der Wasser
versorgung erfordert.

$5
Beseitigung und Anderung
bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsbe
rechtigten von Grundstücken inner
halbdes Schutzgebietes habendie Be
seitigung oderÄnderungvonEinrich
tungen, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieser Verordnung bestehen
und deren Bestand, Errichtung, Er
weiterung oder Betrieb unter die Ver
bote des § 3 fallen, aufAnordnung des
Landratsamtes Bayreuth zu dulden,
sofern sie nicht schon nach anderen
Vorschriften verpflichtet sind, die Ein
richtung zu beseitigen oder zu än
dern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach
§ 52 Abs. 4 i.V.m. $$ 96-98 WHG und
Art. 57 BayWGEntschädigung zu leis
ten.

$6
Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtig
ten von Grundstücken innerhalb des
Schutzgebietes haben zu dulden, dass die
Grenzen des Fassungsbereiches und der
weiteren Schutzzone durch Aufstellen

oder Anbringen von Hinweiszeichen
kenntlichgemachtwerden.

$7
Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsbe
rechtigten von Grundstücken inner
halbdes Schutzgebietes habenProbe
nahmenvon imSchutzgebiet zumEin
satz bestimmten Düngemitteln und
Pflanzenschutzmitteln durch Beauf
tragte des Landratsamtes Bayreuth
und durch das zuständige Personal
des Wasserversorgungsunterneh
mens zur Kontrolle der Einhaltung
der Vorschriften dieser Verordnung
zudulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von
Boden-, Vegetations- und Wasserpro
ben und die hierzu notwendigen Ver
richtungen auf den Grundstücken im
Wasserschutzgebiet durch Beauftrag
te des Landratsamtes Bayreuth und
durch das zuständige Personal des
Wasserversorgungsunternehmens zu
dulden.

$8
Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine
auf Grund dieser Verordnung erge
hendeAnordnungdasEigentumunzu
mutbar beschränkt und diese Be
schränkung nicht durch eine Befrei
ung nach $4 oderandereMaßnahmen
vermieden oder ausgeglichen werden
kann, ist über die Fälle des $ 5 hinaus
nach $ 52 Abs. 4 i.V.m. $$ 96-98 WHG
undArt. 57BayWGEntschädigung zu
leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine
aufgrund dieserVerordnung ergehen
de Anordnung erhöhte Anforderun
gen festsetzt, die die ordnungsgemäße
land- oder forstwirtschaftliche Nut
zung einschränken oder Mehrauf
wendungen für den Bau oder den Be
trieb land- oder forstwirtschaftlicher
Betriebsanlagen zur Folge haben, ist
für die dadurch verursachten wirt

schaftlichenNachteile ein angemesse
ner Ausgleich nach $ 52 Abs. 5 WHG
i.V.m.Art. 32und 57BayWGzu leisten.

$9
Ordnungswidrigkeiten

Nach $103Abs.1 Nr. 7aBuchstabe a,Abs.
2 WHG und Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG
kann mit Geldbuße bis zu 50.000 Euro be
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs
sig

1 . einemVerbot nach $3Abs. 1 zuwider
handelt,

2. eine nach $ 4 zugelassene Handlung
vornimmt, ohne die mit derBefreiung
verbundenen Inhalts- und Nebenbe
stimmungen zubefolgen,

3. Anordnungen oderMaßnahmen nach
§§ 5 und 7nichtduldet.

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ih
rer Bekanntmachung im Amtsblatt für
den Landkreis Bayreuth in Kraft. Gleich
zeitig tritt die Verordnung des Landrats
amtes Bayreuth vom 25.10.1994, veröf
fentlicht im Amtsblatt Nr. 22 vom
27.10.1994 außerKraft.

Bayreuth, 1.November2020
Landratsamt Bayreuth
Wiedemann
Landrat

Der Inhalt dieserBekanntmachung ist zu
sätzlich auf der Internetseite des Land
kreisesBayreuthunter

www.landkreis-bayreuth.de/Bekannt
machungen

abrufbar(vgl. Art. 27aBayvwVRG).

Bayreuth, 1. November2020
LandratsamtBayreuth
Dr. Sheljaskow
Regierungsoberrätin
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